
Bekanntmachung der Stadt Neuss 

Eintragung in das Wählerverzeichnis der Stadt Neuss zu den Kommunalwahlen am  
14.09.2025 für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die von der Meldepflicht befreit 
sind 
 
An der Wahl kann nur teilnehmen, wer in das Wählerverzeichnis der Stadt Neuss eingetra-
gen ist. Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die in Neuss am 42. 
Tag vor der Wahl (03.08.2025) für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für die Haupt-
wohnung, gemeldet sind, werden bei Vorliegen der wahlrechtlichen Voraussetzungen von 
Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ebenfalls von Amts wegen in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen, werden diejenigen Wahlberechtigten, die nach dem Stichtag bis 
zum 16. Tag vor der Wahl (03.08.2025 bis zum 29.08.2025) zugezogen und in Neuss gemel-
det sind. Sie erhalten automatisch eine Wahlbenachrichtigung und können ohne Erfüllung 
weiterer Formalitäten an der Wahl teilnehmen. 
Unionsbürger*innen, die gemäß § 26 des Bundesmeldegesetzes wegen der Befreiung von 
der Meldepflicht nicht bei der Meldebehörde gemeldet sind, werden nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Dafür ist Voraussetzung, dass sie gemäß §§ 7 und 8 des 
Kommunalwahlgesetzes am Wahltag die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union besitzen, das 16. Lebensjahr vollendet haben, mindestens seit dem 16. 
Tag vor der Wahl in dem Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des 
Wahlgebiets haben und in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind.  

Der Antrag muss spätestens am 29.08.2025 bei der Stadt Neuss eingehen. Einem späteren 
Antrag kann nicht entsprochen werden. Für die Antragstellung sind ein Identitätsausweis so-
wie der Nachweis über die Wohnung und den Zeitpunkt des Innehabens der Wohnung vor-
zulegen. Die Anträge werden beim Wahlamt der Stadt Neuss, Rathaus, Eingang 2/3, ausge-
geben. 
 
Neuss, den 24.07.2025 
 
 
In Vertretung 
Frank Gensler 
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